
 
 
 
 
 
Nachweispflicht bei Kurzerkrankungen bis zu  
3 Kalendertagen. C-1 Richtlinie 5.5.1 (Pkt. 1) 
 
 
 

Die Nachweispflicht entfällt nicht im Anschluss an eine Vorerkrankung.  

Hier verlangt die AG eine AUB (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) 

 

 

Beispiel: 

MA (Wechselschicht) ist in der Frühschichtwoche bis Samstag 

krank geschrieben. 

Sonntags ist er noch nicht genesen. 

Sonntag kann keine Kurzerkrankung (007) angezeigt werden!  

 

 

Vorgehensweise: 

 Den Vorgesetzten am Sonntag telefonisch informieren, dass man weiter krank 

ist. (Meldepflicht) 

 Am folgenden Tag Arzt aufsuchen und sich rückwirkend für Sonntag (ggf. 

darüber hinaus) krank schreiben lassen. 

 Arbeitgeber telefonisch informieren über Dauer der Erkrankung 

 Folgebescheinigung der Krankmeldung der AG zukommen lassen. 

(Nachweispflicht) 

 

 

Rückfragen gerne unter: 

Dieter Clever, Betriebsrat LANXESS, Gebäude G19 

NOTES ID FBCLD 

Telefon Werk: 2766 

Rückfragen gerne unter:
Ralf Deitz
Chempark LEV, Gebäude P21, Raum 611
User ID: PSDT
E-Mail: ralf.deitz(at)dnl-lev.de
Telefon: 0221 8885-4682



 

 


